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Wird in der Armee
zeitgemäss geführt?

iUNDESBRIEF
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Geschichte der
Eidgenossen
Das Bundesbriefmuseum in Schwyz
ERKLÄRT DIE GESCHICHTE DER ALTEN

Eidgenossenschaft anhand von
Originalurkunden.

Im Zentrum steht der berühmte
Bundesbrief von 1291.

Daneben fasziniert die wertvolle
Sammlung von Fahnen und
Kriegsbannern durch die
spannenden historischen
Hintergründe.

Freier Eintritt und kostenlose
Führungen für Militär in
Uniform.

Bundesbriefmuseum Schwyz
Bahnhofstrasse 20

6430 Schwyz
Tel. 041 819 20 64

BUNDESBRIEFMUSEUM@SZ.CH

WWW.BUNDESBRIEF.CH

l/y/rfsc/iaffsfiotfz

nah am Briefkasten parkiert -
wer bezahlt den Schaden?

Versicherung von Motorfahrzeugen

Die Milizkader sollen in Krieg
und Krisen bestehen können, in
der Rekrutenschule und Wieder-
holungskursen aber besonnen
führen — ein Spannungsfeld?
Dasselbe gilt für die Kader auch

in ihrem zivilen Umfeld. Soll
die Schweizer Milizarmee in der

Bevölkerung verankert bleiben,
darf sich die Führungskultur
ihrer Kader nicht von derjeni-
gen der Gesellschaft trennen.

Die Veranstaltung Chance
Miliz geht in zwei Podien den

folgenden Fragen nach: Wird
die Führungskultur der Armee
den Anforderungen von Ex-
tremsituationen gerecht, auf
die sich die Armee auszurichten
hat? Sind Führung im Alltag

Zu

Mein Freund hat mir kürzlich
sein neues Auto ausgeliehen.
Beim Parkieren habe ich leider
den Briefkasten seines Nach-
barn übersehen. Wie sind nun
die Schäden an Briefkasten
und Auto versichert, zahlt mei-
ne Privathaftpflicht?

Unter Freunden ist es selbstver-

ständlich, dass man für Schäden
aufkommt, welche an ausgeliehe-
nen Gegenständen verursacht wer-
den. Naheliegend ist auch, dass Sie

für den Schaden am Briefkasten ge-
radestehen möchten.

Versicherungstechnisch ist die
Sachlage aber etwas anders. Ihr

und Führung in der Krise zwei

grundlegend verschiedene Din-
ge oder nicht? Welche Erwar-
tungen haben Wirtschaft und
Gesellschaft allgemein an die

Führungskultur in der Miliz-
armee?

Nehmen Sie kostenlos an die-

sem Anlass vom 5. November
2016 in Luzern teil. Informie-
ren und melden Sie sich unter
www.Chance-Miliz.ch an.

Chance
Miliz

Freund hat ja für sein neues Auto
die obligatorische Motorfahrzeug-
Haftpflichtversicherung abgeschlos-

sen. Die Kosten für die Reparatur
des demolierten Briefkastens sind
daher über diese Haftpflicht-Versi-
cherung gedeckt. In der Regel hat
er einen Bonusschutz mitversichert,
sodass für ihn und auch für den
Nachbarn keine Kosten entstehen,
welche durch Sie, beziehungswei-
se Ihre private Haftpflichtversi-
cherung gedeckt werden müssten.
Da es sich beim Auto Ihres Freun-
des um einen Neuwagen handelt,
hat er wohl eine Vollkaskoversi-
cherung abgeschlossen. Diese Ver-

Sicherung kommt für die Beseiti-

gung der Kratzschäden und Del-

len auf. Auch hier dürfte ein mög-
licher Bonusschutz über die ent-
sprechende Zusatzversicherung be-
stehen.

Umfassender Schutz
Grundsätzlich raten wir Ihnen

trotzdem zu einem Zusatz in Ihrer
Privathaftpflicht-Versicherung für
das Führen fremder Fahrzeuge.
Darüber wäre dann eine allfällige
Prämienerhöhung versichert, wel-
che Ihr Freund zu tragen hätte,
falls mit dem Schaden ein Bonus-
Verlust verbunden wäre. Auch die

Reparaturkosten am Auto wären ge-
deckt, falls Ihr Freund keine Voll-,
sondern nur eine Teilkaskoversi-
cherung hätte. Versichert sind so

zudem auch die Selbstbehalte, die
Ihr Freund allenfalls zu zahlen hat.
Die Versicherung wird aber nur
dann für solche Schäden aufkom-
men, wenn Sie das Auto - wie in
diesem Fall - gelegentlich ausiei-
hen und nicht regelmässig. Den-
selben Versicherungsschutz genies-
sen übrigens auch Ihre Familien-
angehörigen wie Partner, Partnerin
und die Kinder im gleichen Haus-
halt.
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